
 

 Amts-               blatt 
 
               für den Landkreis Freyung-Grafenau 
 

Nummer 2 Freyung, 14.01.2021 51. Jahrgang 

 
Datum Inhalt Seite 
 
14.12.2020 Bekanntmachung über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2019 
 des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling  6 
 
14.01.2021 Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
 Bayerische Bauordnung (BayBO)   7 
 
12.01.2021 Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Grundschulverbandes Spiegelau 
 (Schulverbandssatzung) vom 12.01.2021  8 
 
 

 

 
Bekanntmachung 

über die Feststellung und Prüfung 
des Jahresabschlusses 2019 

des Zweckverbandes für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung 

am 27.10.2020 den geprüften Jahresabschluss 
2019 behandelt und folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresab-
schluss 2019 mit einer Bilanzsumme von 
28.905.664,27 € und einem Jahresverlust von 
1.056.021,61 fest und beschließt, den Jahres-
verlust im hoheitlichen Bereich in Höhe von 
1.215.989,59 € aus dem Gewinnvortrag zu til-
gen und den Jahresgewinn bei den Betrieben 
gewerblicher Art in Höhe von 159.968,43 € auf 
neue Rechnung vorzutragen. 
 

2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband 
München hat den Jahresabschluss 2019 ge-
prüft und folgenden uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbe-
triebs des Zweckverbands für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb 
Plattling – bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt des Eigenbetriebs des Zweckverbandes 
für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung 
Plattling / ZTS-Betrieb Plattling für das Wirt-
schaftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 ge-
prüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen 
wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss ent-
sprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung 
den Rechtsvorschriften und der Betriebssat-
zung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insge-

 



 Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau Nr. 2/2021 7 

 

samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ge-
prüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstan-
dungen. 
 
München, 23.06.2020 
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
Michaela Egger 
 
 

3. Der Jahresabschluss 2019 liegt zusammen mit 
dem Lagebericht in der Zeit vom 12.04.2021 bis 
23.04.2021 während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes, Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
Plattling, 14.12.2020 
Zweckverband für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
gez. 
Christian Bernreiter 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung 

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 26.11.2020 unter dem Aktenzeichen 
40-2-BG-94-2020 der DFMG Deutsche Funkturm 
GmbH, Dingolfinger Str. 1 - 11, 81673 München, 
eine Baugenehmigung für die Errichtung eines 
Stahlgittermastes (h = 31,00 m) mit Systemtechnik 
auf Betonfundament auf dem Grundstück Flur-
nummer 3401 der Gemarkung Karlsbach, Stadt 
Waldkirchen, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-

lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bay-
erischen Verwaltungsgericht in Regensburg (Post-
fachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regens-
burg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regens-
burg) schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1) Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Ein-
reichung zur Niederschrift Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen. 

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkungen. 

– 1)Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmen. 

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträ-
gen zum Verwaltungsgericht ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

 
Sonstige Hinweise 
Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/57175 wird empfohlen. 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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Freyung, 14.01.2020 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
 
 
 
 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
Az.: 21-214/4-39 
 
 
Änderung und gleichzeitige Neufassung der Sat-

zung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Grundschulverbandes Spiegelau 

 
Der Grundschulverband Spiegelau hat mit Be-
schluss der Schulverbandsversammlung vom 
23.06.2020 seine Verbandssatzung geändert und 
gleichzeitig neugefasst. 
 
Die gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i. V. m. 
Art. 48 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) durch den Schulver-
band erforderliche Anzeige der Änderung und 
gleichzeitigen Neufassung wird hiermit gemäß Art. 
48 Abs. 3 KommZG nachstehend bekannt ge-
macht. 
 
Freyung, 13.01.2021 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Manzenberger 
Verwaltungsoberinspektorin 
 
 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 

des 
Grundschulverbandes Spiegelau 

(Schulverbandssatzung) 
vom 12.01.2021 

 
 
Die Schulverbandsversammlung des Grundschul-
verbandes Spiegelau (nachfolgend stets Schulver-
bandsversammlung genannt) erlässt aufgrund des 
Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i. V. m. 
Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 
Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, 
Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und 6 und Art. 

26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommnale 
Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I 
sowie Art. 20 a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 
2020-1-1-I – folgende Satzung zur Regelung von 
Fragen der Verfassung des Grundschulverbandes 
Spiegelau (Schulverbandssatzung)  
 
 

§ 1 
Name und Sitz des Schulverbandes 

 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 

Grundschulverband Spiegelau 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Spiegelau, 

Konrad-Wilsdorf-Straße 5, 94518 Spiegelau 
(3) Sein räumlicher Geltungsbereich umfasst den 

mit Rechtsverordnung der Regierung von Nie-
derbayern vom 25. April 2006 Nr. 44-5103-56 
festgelegten Schulsprengel für  die Grundschu-
le Spiegelau.  

 
 

§ 2 
Verbandsausschuss 

 
Entfällt 
 

§ 3  
Vorberatender Ausschuss 

 
Entfällt 
 

§ 4 
Kassengeschäfte 

 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden 
von der Gemeinde Spiegelau geführt.  
 
 

§ 5 
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertre-

ter und die übrigen Mitglieder der Schulver-
bandsversammlung (Schulverbandsräte) sind 
ehrenamtlich tätig, (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 
m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG). Die Tätigkeit 
der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-
dungen der Schulverbandsversammlung und 
ihrer Ausschüsse. Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vor-
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schrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 
4) übertragen werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Schulver-
bandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme 
an Sitzungen der Schulverbandsversammlung 
oder eines Ausschusses für jede Sitzung in Hö-
he von 30,00 €. 

(3) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
erhalten ferner für auswärtige Tätigkeit auf An-
trag Reisekostenvergütung nach den für die 
Beamten des Freistaates Bayern geltenden 
Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht 
der Weg zu den Sitzungen der Schulverbands-
versammlung, die an dem üblichen Sitzungsort 
stattfinden.  

 
§ 6 

Finanzbedarf 
 
Entfällt 
 
 

§ 7 Rechnungsprüfung 
 
(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem 

Rechnungsprüfungsausschuss.  
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 

3 Mitgliedern, die die Schulverbandsversamm-
lung aus ihrer Mitte bestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 Ausscheiden von Mitgliedern 
 
Scheidet infolge der Veränderung des Schulspren-
gels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband 
aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung 
zwischen dem Schulverband und dem ausschei-
denden Verbandsmitglied statt.  
 
 

§ 9 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Satzung wurde von der Schulverbands-

versammlung am 23.06.2020 beschlossen.  
Sie tritt mit dem auf ihre Bekanntmachung fol-
genden Tag in Kraft.  

 
Spiegelau, den 12.01.2021 
Grundschulverband Spiegelau 
 
gez. 
Karlheinz Roth 
Schulverbandsvorsitzender 
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